
 

Kleine Anfrage 

Günter Rudolph (SPD) vom 18.02.2022 

Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Ortsdurchfahrt Melsungen-Adelshausen 

der Bundesstraße 487 

und  

Antwort  

Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Mit der Kleinen Anfrage Drucks. 20/6609 wurde im Rahmen einer Kleinen Anfrage nachgefragt, ob eine 
Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Ortsdurchfahrt Melsungen-Adelshausen der Bundesstraße 487 
möglich wäre. Hierdurch könnte es zu einer deutlichen Reduzierung von Lärmbelastungen für die Anwohner 
kommen. Voraussetzung für eine solche Anordnung ist eine lärmtechnische Berechnung, die durch die Stadt 
Melsungen bei Hessen Mobil beantragt werden muss. 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:  
 
 
Frage 1. Ist es zutreffend, dass die letzte Berechnung der Verkehrsmengen im Bereich der Bundesstraße 487 

in der Ortsdurchfahrt Melsungen-Adelshausen aus dem Jahr 2015 stammt?  
 
Frage 2. Unter welchen Voraussetzungen kann eine aktuelle Zählung der Verkehrsmengen im Bereich der 

Bundesstraße 487 in Melsungen-Adelshausen stattfinden? 
 
Frage 3. Falls ja, wann ist mit dem Vorliegen von Ergebnissen zu rechnen? 
 
Frage 4. Falls nein, warum nicht? 
 

Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen beantwortet. 

Die im Rahmen der Beantwortung der KLA 20/6609 thematisierten schalltechnischen Berechnun-
gen von Hessen Mobil aus den Jahren 2018 und 2021 wurden auf Grundlage der Daten der offi-
ziellen Verkehrszählung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) aus dem Jahr 2015 erstellt. 
Aktuellere Verkehrszahlen existieren bislang nicht, da die Durchführung der offiziellen Verkehrs-
zählung im Jahr 2020 seitens des Bundes wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das 
Jahr 2021 verschoben worden ist. Die offizielle Straßenverkehrszählung findet turnusmäßig alle 
fünf Jahre statt.  
 
Im Zeitraum von April bis Oktober 2021 wurde der Straßenverkehr in der gesamten Bundesre-
publik Deutschland für die Bundesfernstraßen erfasst. Die gesammelten Daten wurden an die 
BASt übermittelt und werden von dieser geprüft. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Daten der Verkehrszählung 2020/2021 Ende des laufenden 
Kalenderjahres veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die Verkehrszahlen der Bundesstraße 
487 in Melsungen-Adelshausen.  
 
Die Landesregierung hat Hessen Mobil gebeten, für den Fall, dass die Ergebnisse der vorstehend 
genannten Verkehrszählungen lärmrelevante Verkehrszunahmen seit dem Jahr 2015 auf der Bun-
desstraße 487 im Zuge der Ortsdurchfahrt Melsungen-Adelshausen belegen, neue Lärmberech-
nungen vorzunehmen und diese dem Landrat des Schwalm-Eder-Kreises als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde sowie dem Bürgermeister von Melsungen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Wiesbaden, 8. März 2021 

Tarek Al-Wazir 
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